
Der/die Unterfertigte ____________________________________, Steuernummer__________________________________ 

in seiner/ihrer Eigenschaft als       Eigentümer       Verwalter       gesetzlicher/e Vertreter/in der Firma ____________________, 

geb. am _____________ in__________________ , wohnhaft in ________________________________________________, 

Rechtssitz der Firma ___________________________________ Steuernummer/Mwst.Nr. ___________________________, 

Telefonnummer _________________________________ erklärt und verpflichtet sich, die Liegenschaft mit folgender Adresse: 

Ort________________________________________ , Straße ________________________________________ Nr ______, 

Fläche in m2_______, Nutzungsart ________an das Fernwärmenetz im Eigentum der Stadtwerke Brixen AG anzuschließen. 

 
Er/sie verpflichtet sich zur Abnahme der Fernwärme zur Raumheizung und Warmwasserversorgung zu folgenden Bedingungen: 
Der/die Unterfertigte ist in Kenntnis darüber, dass sich die Verwirklichung der Wärmeversorgung mit Fernwärme in der 
Planungsphase befindet und die Belieferung mit Fernwärme erst ab ___________________________________ erfolgen wird. 
Der/die Unterfertigte erklärt sich damit einverstanden, dass sich die Stadtwerke Brixen AG vorbehält, die oben beschriebene 
Liegenschaft nicht mit Fernwärme zu versorgen, sollte die Zuleitung aus technischen oder anderen objektiven Gründen nicht 
möglich sein. Sollte die Versorgung mit Fernwärme, aus nicht vom alleinigen Willen der Stadtwerke abhängigen Gründen, 
nicht verwirklicht werden, verliert gegenständliche Verpflichtung jegliche Wirkung. 
 
Anschlussbedingungen: Die Gebühr (alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer) für den Anschluss an das 
Fernwärmenetz beträgt: 
 

Leistung Übergabestation in kW Preis A* 

 

Preis B** 

 

Preis C*** 

 

von    00 KW bis     15 kW 570 €uro 2.100 €uro 4.500 €uro 

von     16 kW bis     30 kW 1.050 €uro 2.900 €uro 5.000 €uro  

von     31 kW bis     50 kW 2.100 €uro 3.100 €uro 5.500 €uro 

von     51 kW bis     75 kW 2.633 €uro 4.500 €uro 6.000 €uro 

von     76 kW bis   100 kW 3.380 €uro 5.760 €uro 6.500 €uro 

von   101 kW bis   125 kW 4.063 €uro 6.900 €uro 7.700 €uro 

von   126 kW bis   150 kW 4.680 €uro 8.000 €uro 9.000 €uro 

von   151 kW bis   175 kW 5.233 €uro 9.000 €uro 9.900 €uro 

von   176 kW bis   200 kW 5.720 €uro 9.700 €uro 10.700 €uro 

von   201 kW bis   250 kW 6.825 €uro 11.600 €uro 12.700 €uro 

von   251 kW bis   300 kW 7.800 €uro 13.200 €uro 14.600 €uro 

von   301 kW bis   400 kW 9.880 €uro 16.800 €uro 18.500 €uro 

von   401 kW bis   500 kW 10.700 €uro 18.000 €uro 19.800 €uro 

von   501 kW bis   600 kW 11.730 €uro 20.000 €uro 22.100 €uro 

von   601 kW bis   800 kW 14.720 €uro 22.000 €uro 24.400 €uro 

von   801 kW bis 1000 kW 17.250 €uro 25.000 €uro 27.600 €uro  

von 1001 kW bis 1500 kW 24.150 €uro 30.000 €uro 33.100 €uro 

von 1501 kW bis 2000 kW 29.900 €uro 36.600 €uro 40.600 €uro 

Preis A*    gilt für alle noch zu errichtenden Zonen (innerhalb des Abgrenzungsgebietes der FW Brixen/St. Andrä, Tils-Pinzagen); 
Preis B**   gilt für alle Anschlüsse während der Bauphase in der entsprechenden Straße, wobei die Grabungs- und Verlegungsarbeiten  
                  noch nicht abgeschlossen sein dürfen; 
Preis C*** gilt für bereits abgeschlossene Zonen (aktuell sind dies 1 – 9, außer in Zone 1a, 3a und 6a); 

 
Die Anschlusskosten für Anschlussleistungen über 2000 kW werden individuell berechnet. 
Die beantragte Leistung gegenständlicher Liegenschaft in kW:________________ 

“Lieber kuscheln als heizen!” 

Verpflichtungserklärung zur Wärmeabnahme 



 
Sämtliche Arbeiten an der "Primärseite" werden von der Stadtwerke Brixen AG (oder in deren Auftrag) durchgeführt. Alle 
diesbezüglichen Kosten gehen zu Lasten der Stadtwerke Brixen AG. Sämtliche Primärinstallationen bleiben Eigentum der 
Stadtwerke Brixen AG. 
Die Arbeiten enthalten folgende Leistungen: Alle erforderlichen Grabungsarbeiten und Mauerdurchbrüche, Lieferung und 
Verlegung der Leitungen bis zur Wärmeübergabestation (Vor- und Rücklauf), Wiederherstellung des ursprünglichen 
Zustandes****, Lieferung, Montage und Inbetriebnahme der Wärmeübergabestation. 
 
**** Davon ausgenommen sind lediglich spezielle Arbeiten (z.B. Mosaike, Wand und Bodenbeläge nur 0,75m2 je Laufmeter Leitungslänge, Wiederherstellung von 
Teichenund Oberflächengestaltungen, Gemüse- und Blumenbeete, Obstplantagen). Außerdem wird im Falle von Wirtschaftspflanzen kein Ernteausfall vergütet. 

 
Der/die Wärmekunde/in erlaubt außerdem die Weiterführung bzw. Durchquerung seines/ihres Grundstückes mit den 
Leitungen(Vor- und Rücklauf) zwecks Wärmeversorgung weiterer Objekte, falls dies von der Stadtwerke Brixen AG für nötig 
erachtet wird. Die Durchquerung bzw. Weiterführung erfolgt unentgeltlich, die Trassenführung erfolgt einvernehmlich und in 
Absprache mit dem Wärmekunden bzw. dem Grundeigentümer. In diesem Fall wird zwischen dem Wärmekunden bzw. dem 
Grundeigentümer und der Stadtwerke Brixen AG in jedem Fall eine schriftliche Vereinbarung abgeschlossen. 
 

Wärmepreis 
Der Grundpreis für die Wärmeabnahme beträgt 0,094 Euro pro kWh (ohne Mwst.). Der effektive Wärmepreis ist abhängig von 
der Menge des Wärmebezuges und wie folgt gestaffelt: 
 

von bis Richtpreis in €/kWh* 

1 kWh 100.000 kWh 0,09400 

100.001 kWh 200.000 kWh 0,09212 

200.001 kWh 300.000 kWh 0,09024 

300.001 kWh 500.000 kWh 0,08836 

über 500.000 kWh 0,08648 

 
*Der jeweils aktuelle Wärmepreis ist im Tarifblatt (siehe Anlage) geregelt. 

 

Bonus 
Für alle verbrauchten kWh welche vom Wärmemengenzähler beim primärseitigen Rücklauf mit einer Rücklauftemperatur von 
unter 55°C gemessen werden, gibt es einen Bonus von 0,0025 Euro. Dieser Bonus gilt jedoch nur bei Wärmelieferungs-
verträgen mit einer “Wärmeleistung” von über 100 kW und wird bei Sekundärzählern nicht angewandt. 
 
Alle interessierten Wärmekunden, welche diese Verpflichtungserklärung unterschreiben, erhalten für die betreffende Liegen-
schaft eine kostenlose Energieberatung. Diese enthält einen schriftlichen Bericht über den Zustand der Liegenschaft aus 
energietechnischer Sicht und konkrete, individuelle Vorschläge zur Reduzierung des Energieverbrauches. 
Im Sinne des Legislativdekretes vom 15. Jänner 1992 Nr. 50 sowie den entsprechenden Abänderungen und Ergänzungen 
wird der Wärmeabnehmer darauf hingewiesen, dass er von gegenständlicher Verpflichtungserklärung innerhalb von 15 Tagen 
nach Abschluss mittels abgegebener und gegengezeichneter, einfacher Meldung bei der Stadtwerke Brixen AG oder mittels 
eingeschriebenem Brief mit Rückantwort an die Stadtwerke Brixen AG zurücktreten kann. 
 
 
  
 
Brixen, den ____________________ Der/die Unterfertigte___________________________________ 

“Lieber kuscheln als heizen!” 


